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Richtlinie Nr. 1.10 des Generalstaatsanwalts vom 17. Januar 2011 betreffend der 
Spezialisten gemäss Art. 154 Abs. 4 lit. d StPO 

(Stand am 01.01.2026) 

 

Gestützt auf: 

Art. 154 Abs. 4 lit. d StPO, Art. 67 Abs. 3 JG und Art. 2 des Reglements betreffend die 
Organisation und die Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft, 

Beschliesst: 
 
1. Die Spezialisten gemäss Art. 154 Abs. 4 lit. d StPO können entweder 

Psychologen oder für die Einvernahme von Kindern ausgebildete Inspektorinnen 
oder Inspektoren der Kantonspolizei sein. 
 

2. Diese Richtlinie wird publiziert. Sie findet für das Jugendgericht analog 
Anwendung. 
 

 
 
 
 
Freiburg, den 1. Januar 2026 
 
 
Raphaël BOURQUIN 
Generalstaatsanwalt 


